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§44

Die Zollbehörde vermerkt auf der Abrechnung die durchge
führte Nachprüfung und unterrichtet den Bewilligungsinhaber 
gegebenenfalls von dem Ergebnis der Nachprüfung; die Abrech
nung und die dazugehörigen Unterlagen sind mindestens drei 
Kalenderjahre nach dem Ende des Jahres, in dem die Abrech
nung vorgenommen wurde, von der Zollbehörde aufzubewah
ren. Die Zollbehörde kann jedoch beschließen, daß die Abrech
nungsunterlagen vom Bewilligungsinhaber aufzubewahren 
sind. In diesem Fall sind die Unterlagen für die gleiche Dauer 
aufzubewahren.

§45

(1) Sind die Einfuhrwaren auf Grund einer einzigen Bewilli
gung, aber mit mehreren Anmeldungen in den Veredelungsver
kehr übergeführt worden, so gelten die Veredelungserzeugnisse 
oder unveredelte Waren, die eine der Bestimmungen nach § 14 
der Verordnung erhalten, als aus denjenigen Einfuhrwaren her
gestellt, die mit der jeweils ältesten Anmeldung in den Verede
lungsverkehr übergeführt worden sind.

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn der Bewilligungsinhaber nach
weist, daß die Veredelungserzeugnisse oder unveredelten Wa
ren im Sinne des Absatzes 1 aus Einfuhrwaren hergestellt wor
den sind, die mit einer bestimmten Anmeldung in den Verede
lungsverkehr übergeführt wurden.

Abschnitt II 

Erstattungsantrag

§46

Die Erstattung oder der Erlaß der Eingangsabgaben für eine 
bestimmte Ware kann nur durch den Inhaber der Bewilligung 
oder, im Falle der Anwendung von § 26, durch einen der Inhaber 
einer Bewilligung beantragt werden.

§47

(1) Die Erstattung oder der Erlaß der Eingangsabgaben an 
den Bewilligungsinhaber ist davon abhängig, daß dieser bei der 
Zollbehörde einen entsprechenden Antrag - nachstehend „Er
stattungsantrag“ genannt - stellt. Dieser Antrag ist in zweifacher 
Ausfertigung zu stellen. Die Erstattung der Eingangsabgaben 
kann nur bei der Zollbehörde beantragt werden, die die in § 17 
Absatz 1 genannte Anmeldung zum zollrechtlich freien Verkehr 
angenommen hat.

(2) Die Zollbehörde kann zulassen, daß der Erstattungsantrag 
in einem ED V-Verfahren oder in einer anderen von ihr festgeleg
ten Form erstellt wird.

§48

(1) Der Erstattungsantrag muß insbesondere folgende Anga
ben enthalten:

a) die Bezugnahme auf die Bewilligung;
b) Beschaffenheit und Menge der Einfuhrwaren, für die die 

Erstattung oder der Erlaß beantragt wird;
c) die Tarifstelle, zu der die Waren im Schema des Zolltarifs 

gehören;
d) den Zollwert der Einfuhrwaren sowie den für diese Waren 

geltenden Einfuhrzollsatz, der zum Zeitpunkt der Annah
me der Anmeldung zum zollrechtlich freien Verkehr im 
Rahmen des VeredelungsVerkehrs von der Zollbehörde an
erkannt ist;

e) den Zeitpunkt der Überführung der Einfuhrwaren in den 
zollrechtlich freien Verkehr im Rahmen des Veredelungs
verkehrs;

f) die Bezugnahme auf die Anmeldungen, mit denen die Ein
fuhrwaren im Rahmen des Veredelungsverkehrs in den 
zollrechtlich freien Verkehr übergeführt worden sind;

g) Art, Menge und zollrechtliche Bestimmung der Verede
lungserzeugnisse ;

h) Wert der Veredelungserzeugnisse, wenn das Berech
nungsverfahren nach dem Wertschlüssel angewandt wird;

i) den Ausbeutesatz;
j) die Bezugnahmen auf die Anmeldungen, mit denen die 

Veredelungserzeugnisse einer der zollrechtlichen Bestim
mungen nach § 21 Absatz 1 der Verordnung zugeführt wor
den sind;

k) den Betrag der zu erstattenden oder zu erlassenden Ein
gangsabgaben einschließlich der gegebenenfalls erhobe
nen Ausgleichszinsen unter Berücksichtigung der Ein
gangsabgaben für die übrigen Veredelungserzeugnisse.

(2) Die Zollbehörde kann zulassen, daß der Antrag einige der 
Angaben nach Absatz 1 nicht enthält, sofern sich diese Angaben 
nicht auf die Berechnung des zu erstattenden oder zu erlassen
den Betrags beziehen.

(3) Die in Absatz 1 Buchstaben f und j genannten Anmeldun
gen sowie alle von der Zollbehörde bezeichneten zusätzlichen 
Unterlagen sind zur Verfügung der Zollbehörde zu halten, wenn 
diese beschließt, daß die betreffenden Anmeldungen und Unter
lagen vom Bewilligungsinhaber aufzubewahren sind.

§49

(1) Die Frist nach §21 Absatz 2 der Verordnung beträgt höch
stens sechs Monate ab dem Zeitpunkt, zu dem die Veredelungs
erzeugnisse eine der Bestimmungen nach § 21 Absatz 1 der Ver
ordnung erhalten haben.

(2) Bei Vorliegen besonderer Umstände kann die Zollbehörde 
die in Absatz 1 genannte Frist auch nach deren Ablauf verlän
gern.

§50 -

Die Zollbehörde vermerkt die Ergebnisse der Nachprüfung 
auf dem Erstattungsantrag, unterrichtet den Bewilligungsinha
ber von den Ergebnissen dieser Nachprüfung und bewahrt den 
Antrag und die dazugehörigen Unterlagen mindestens drei Ka
lenderjahre nach dem Ende des Jahres, in dem sie über den An
trag entscheidet, auf. Die Zollbehörde kann jedoch beschließen, 
daß die zu dem Antrag gehörigen Unterlagen vom Bewilligungs
inhaber aufzubewahren sind. In diesem Fall sind die Unterlagen 
für die gleiche Dauer aufzubewahren.

Kapitel V '

Informationsaustausch zwischen 
den Zollbehörden

§51

Werden die Veredelungserzeugnisse oder die unveredelten 
Waren in eine Freizone verbracht oder in eines der Zollverfahren 
nach § 14 Absatz 2 Buchstaben a, b oder d oder § 21 Absatz 1 zwei
ter Gedankenstrich der Verordnung übergeführt, so ist in dem 
für die Warenbezeichnung vorgesehenen oder einem anderen 
dazu bestimmten Feld des für das betreffende Verfahren oder 
für die Verbringung in die Freizone verwendeten Papiers einer 
der folgenden Vermerke einzutragen:

- Mercancias PA,
- A. F.-varer,
- A.V.-Waren,
- Egjtope t'gaxa ET
- I. P.-goods,
- Marehandises PA,
- Merci PA,
- AV-goederen,
- Mercadorias PA.

§52

Werden die nach § 51 gekennzeichneten Erzeugnisse oder Wa
ren, nachdem sie in eine Freizone verbracht oder in eines der 
Zollverfahren nach § 14 Absatz 2 Buchstaben a, b oder d oder § 21 
Absatz 1 zweiter Gedankenstrich der Verordnung übergeführt 
worden waren, erneut in ein Zollverfahren übergeführt oder in 
eine Freizone verbracht, so vergewissert sich die Zollbehörde, 
daß die in § 51 vorgesehenen Vermerke auf die für das jeweilige 
Zollverfahren oder die Freizone verwendeten Papiere übertra
gen worden sind.


